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DDER ER SS CHULBETRIEB AN DER CHULBETRIEB AN DER SS EKUNDARSCHULE EKUNDARSCHULE SS TAMMERTAL TAMMERTAL 

HHAUSORDNUNGAUSORDNUNG  
 

LLEITIDEEEITIDEE  
 
Schulbetrieb und Sport haben einiges gemeinsam: Nur wenn die Spielregeln eingehalten 
werden, ist ein geregelter, fairer „Spiel“-Betrieb möglich. Alle Beteiligten – hier Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Hauswarte, Sekretärinnen, Schulpflege und dort 
Spieler und Schiedsrichter – haben ihre Rechte und Pflichten. Die Pflichten der Schülerinnen 
und Schüler werden in dieser Hausordnung festgehalten. 
 
 

WW IE IM IE IM SSPORT GELTEN AUPORT GELTEN AUCH BEI UNS GEWISSE CH BEI UNS GEWISSE GGRUNDHALTUNGENRUNDHALTUNGEN::   
ANSTAND GEGENÜBER ALLEN 

TOLERANZ UND RÜCKSICHTNAHME 
VERZICHT AUF GEWALT 

SCHONENDER UMGANG MIT EINRICHTUNGEN UND MATERIAL 
 
 

IIN DEN N DEN SSCHULHÄUSERN UND AUF CHULHÄUSERN UND AUF DEM DEM SSCHULAREAL CHULAREAL (( INKLINKL . S. SPORTPLÄTZE UND PORTPLÄTZE UND 

ZZUFAHRTSWEGEUFAHRTSWEGE)  )  HALTEN WIR UNS AN HALTEN WIR UNS AN DIE FOLGENDEN DIE FOLGENDEN RREGELNEGELN ::   
  

• Wir bemühen uns um einen anständigen Umgangston untereinander. 
• Wir kommen anständig und sauber angezogen zur Schule, so dass wir zu keinen 

Beanstandungen Anlass geben. 
• Wir achten auf Ordnung: Abfälle (z.B. Papier, Verpackungen, aber auch Kaugummis) 

gehören in die Abfalleimer. 
• In den Pausen bleiben wir auf dem Schulareal und halten uns an die Pausenordnung. 
• Für Ballspiele und Schneeballschlachten stehen die Spielwiese und die Sportplätze 

zur Verfügung. 
• In den Pausen ist das Musik hören nur leise oder mit Kopfhörern erlaubt. Grössere 

Musikgeräte sind nicht erlaubt. 
• Die Lehrerinnen und Lehrer führen zusammen mit den Hauswarten die 

Pausenaufsicht. Während der übrigen Zeit sind die Hauswarte für die Ordnung 
verantwortlich.  

• Wir halten uns an Vorgaben und Anweisungen, welche uns von zuständigen 
Personen erteilt werden. 

 
• Wir tragen Sorge zum Schulhaus, zur Einrichtung und zu fremdem Eigentum. 
• Wir unterlassen in den Schulhäusern jegliche Tätigkeiten, die Unfälle oder Schäden 

zur Folge haben können (z.B. Ballspiele, Fangis, Raufereien, Spiele auf den Treppen 
oder an den Geländern, Rollbrettfahren oder Skaten). 

• Die Schulanlage halten wir sauber, insbesondere auch die Toiletten. 
• Wir benützen die Toiletten nicht als Aufenthaltsräume. 
• Die Unterrichtsräume betreten wir nur mit Hausschuhen. 
• In den Schulhäusern sind Handys und Musikgeräte ausgeschaltet und unsichtbar 

versorgt. Kopfhörer sind ebenfalls nicht mehr sichtbar. Aus Sicherheitsgründen 
(Diebstahl) empfehlen wir, elektronische Gegenstände zu Hause zu lassen. 
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• Wir betreten das Schulhaus morgens und mittags maximal 10 Minuten, in den 5-

Minuten Pausen maximal 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn. 
• Nach unserer letzten Schulstunde verlassen wir das Schulhaus, um den Unterricht 

nicht zu stören. 
• Bei der Benutzung des Schulareals ausserhalb der Unterrichtszeiten halten wir uns 

an die Nutzungsordnung der Schulgemeinde Stammertal (siehe ausgehängte Tafeln). 
 

• Aus Sicherheitsgründen halten wir uns nicht auf der Strasse auf. 
• Wir achten darauf, dass keine Fahrzeuge beschädigt werden. 
• Mit dem Mofa fahren wir nur zur Schule, wenn wir von der Klassenlehrperson eine 

spezielle Bewilligung erhalten haben. 
• Wir benützen die zugewiesenen Veloständer und befahren das Schulareal nur für die 

direkte Zu- und Wegfahrt. 
 

• Wir verzichten auf das Mitbringen von Waren und Gegenständen mit rassistischen, 
pornografischen, gewalt- oder drogenverherrlichenden Inhalten. 

• Laserpointer und Messer sowie sonstige Waffen oder Waffenattrappen (Softgun etc.) 
sind auf dem Schulareal verboten. 

• Das Mitbringen oder Konsumieren von Raucherwaren, Alkohol oder Drogen zur 
Schule ist per Schulgesetz verboten. 

• Um nicht unnötig zu provozieren, verzichten wir in Sichtweite des Schulareals auf das 
Rauchen und die Konsumation von Alkohol und Drogen. 

 
• Im Weiteren gelten sämtliche Bestimmungen der Nutzungsordnung der 

Schulgemeinde Stammertal (siehe ausgehängte Tafeln). 
 
 
 
 
 
Die Hausordnung tritt per Oktober 2007 in Kraft und ersetzt diejenige vom Oktober 2003. 
 
Schulpflege Schulgemeinde Stammertal 


